
1. Daten der Fahrzeughalterin / des Fahrzeughalters

2. Vollmacht zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde
    – nur auszufüllen, wenn Sie sich durch eine(n) Bevollmächtige(n) vertreten lassen –

Hiermit bevollmächtige ich:

Herrn / Frau / Firma als Bevollmächtigte(n):

Name, Vorname

Anschrift

das nachstehende Fahrzeug für mich / die vorgenannte Firma zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in Empfang zu nehmen.

Hersteller, Typ und Fahrzeug-Ident-Nr. oder zukünftiges (reserviertes) amtliches Kennzeichen des Fahrzeuges

3. Einverständniserklärung

a) Ich erkläre mein Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten mitgeteilt wird, ob Kraftfahrzeugsteuerrückstände
bestehen, die die Zulassung des Fahrzeuges verhindern. Die Vollmacht umfasst auch die Entgegennahme einer Aufstellung 
der Kraftfahrzeugsteuerrückstände.

b) Ich erkläre mein Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten mitgeteilt wird, ob bei der Zulassungsbehörde Gebüh-
ren oder Auslagen rückständig sind, die eine Zulassung des Fahrzeuges verhindern.

c) Ich erkläre mein Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten mitgeteilt wird, ob es andere Gründe gibt eine Zulassung
des Fahrzeuges zu verhindern.

4. Anlagen: Vollmachtgeber: Personalausweis oder Reisepass in Kopie
Bevollmächtigter: Personalausweis oder Reisepass in Kopie

Unterschrift – unbedingt erforderlich –

Datum Fahrzeughalterin / Fahrzeughalter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Zulassung füllen Sie bitte beiliegendes SEPA-Kombi-Mandat sorgfältig aus und übergeben Sie es unterschrieben 

mit allen erforderlichen Unterlagen an die Zulassungsbehörde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor- und Zuname

Straße

PLZ, Ort

KFZ-Kennzeichen
(Wird von der Zulassungsbehörde vergeben)

Datenschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Personen- und Fahrzeugdaten im Rahmen eines automatischen Verfahrens gemäß den Bestimmungen des
Straßenverkehrs-gesetzes (StVG) sowie der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) in dem dort vorgegebenen Umfang im örtlichen und zentralen
Fahrzeugregister gespeichert (§§ 33 StVG, 60 ff. FZV) und gemäß der Vorgaben des StVG sowie der FZV an andere Stellen übermittelt werden (§§ 39 StVG
sowie 60 ff. FZV). Das Register dient den in § 32 StVG genannten Zwecken. Die Löschung der Daten in dem Fahrzeugregister richtet sich nach § 44 StVG
sowie den §§ 72 und 73 FZV.
Verantwortlich für die Datenerhebung: Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, vertreten durch den Landrat, Stadtstraße 2, 79104 Freiburg,
kfzzulassung@lkbh.de, Telefon 0761 2187-6333
Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.lkbh.de/datenschutz und in der Auslage in der Kfz-Zulassungsbehörde.
Stand: Januar 2026
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